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AUTOMATISIERUNGSTAUGLICHE GESETZE ALS 
GRUNDLAGE FÜR DIGITALE VERWALTUNG

Peter Parycek / Anna-Sophie Novak / Verena Schmid

Digitale Verwaltung hat in den letzten Jahren eine immer größere Bedeutung erlangt 
und wird als wesentlicher Faktor für die Modernisierung und Effi  zienzsteigerung der 
öff entlichen Verwaltung gesehen. Ein zentraler Aspekt für eine digitale Verwaltung ist, die 
Automatisierungstauglichkeit von Gesetzen bereits bei der legistischen Arbeit zu berück-
sichtigen. In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, wie Gesetze in der legistischen 
Phase des Gesetzgebungsprozesses auf einen automatisierten Vollzug ausgerichtet werden 
können und welche Bedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung erfüllt sein müssen.
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1. EINLEITUNG

Digitale Verwaltung hat in den letzten Jahren eine immer größere Bedeutung erlangt 
und wird als wesentlicher Faktor für die Modernisierung und Effi  zienzsteigerung der 
öff entlichen Verwaltung gesehen. Die digitale Verwaltung kann dazu beitragen, die 
Verwaltungsprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen, die Bürgerservices zu ver-
bessern, die Transparenz zu erhöhen sowie die Kosteneffi  zienz zu steigern. In diesem 
Zusammenhang gewinnen automatisierungstaugliche Gesetze als eine der Grundlagen 
für digitale Verwaltung immer mehr an Bedeutung.

Der vorliegende Beitrag untersucht, wie automatisierungstaugliche Gesetze formuliert 
werden können und welche Anforderungen an Legist:innen gestellt werden, um eine 
erfolgreiche Umsetzung zu gewährleisten. Der Beitrag baut auf dem anlässlich des 
Österreichischen Juristentags 2022 verfassten und im MANZ Verlag erschienenen Gut-
achten „Digitalisierung des Rechts – Herausforderungen und Voraussetzungen“ auf.1

Ein zentraler Aspekt ist die Berücksichtigung der Automatisierungstauglichkeit bereits 
bei der Erstellung und Formulierung von Gesetzen. Es wird der Frage nachgegangen, 
wie Gesetze schon bei der Erstellung auf einen automatisierten Vollzug ausgerichtet 
werden können und welche Bedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung erfüllt sein 
müssen. Eine bedeutende Rolle in Rechtsetzungsprozessen kommt Legist:innen zu, 
die als Expert:innen die Prozesse begleiten und Politiker:innen unterstützen, gewählte 
Maßnahmen in implementierbare Gesetze zu übersetzen. Legist:innen müssen sich 
mit den technischen Aspekten der Automatisierung vertraut machen und in der Lage 
sein, Gesetze so zu formulieren, dass sie den Anforderungen für einen automatisierten 
Vollzug gerecht werden. Eine zentrale Maßnahme in diesem Zusammenhang ist die 

1 Mayrhofer/Parycek, Digitalisierung des Rechts – Herausforderungen und Voraussetzungen, 
21. ÖJT Band IV/1 (2022).
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Wirkungsorientierte Folgenabschätzung2, welche unter anderem sicherstellen soll, dass 
das Regelungsvorhaben die gewünschte Wirkung entfaltet.

Digitale Gesetze werden die grundlegenden Zielsetzungen von Legist:innen nicht be-
rühren, allerdings werden die Profi le von Legist:innen in Hinblick auf Grundlagenwissen 
und Kompetenzen in einer digitalen Zukunft grundlegend anders gestaltet sein. Um eine 
erfolgreiche Umsetzung von automatisierungstauglichen Gesetzen zu gewährleisten, 
müssen Legist:innen in der Lage sein, interdisziplinär zu arbeiten und in Zusammen-
arbeit mit anderen Expert:innen zu agieren. Insgesamt ist die Automatisierung von 
Gesetzen eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche digitale Verwaltung.

Der Beitrag widmet sich den Fragen, wie Gesetze formuliert werden können, um eine 
erfolgreiche Automatisierung zu ermöglichen, und welche Konsequenzen dies für die 
Anforderungen an Legist:innen mit sich bringen wird. Zunächst werden internationale 
und nationale Erfahrungen zu automatisierungstauglichen Gesetzen erläutert, darau  in 
werden Werkzeuge zur Gestaltung solcher Gesetze diskutiert. Schließlich werden im 
Ausblick die Anforderungen an Legist:innen erläutert, um eine erfolgreiche Umsetzung 
von automatisierungstauglichen Gesetzen zu ermöglichen.

2. AUTOMATISIERUNGSTAUGLICHE GESETZE

2.1. Einleitung

Die Umsetzung automatisierungstauglicher Gesetze wird bereits seit 1964 diskutiert, 
und es wird in diesem Zusammenhang über die „Maschinenfeindlichkeit der Gesetz-
gebung“ gesprochen.3 Haft sah in den 1970ern allerdings nicht die Verantwortung 
beim Gesetzgeber, sondern das Problem in der mangelnden Kenntnis desselben, und 
blickte optimistisch in die Zukunft: „Heute ist die ‚automationsgerechte Gesetzgebung‘ 
ein wichtiges Thema, das mit zunehmendem Verständnis eingeschätzt wird. Inzwischen 
sind eine Reihe von Institutionen mit diesem Anliegen befaßt“.4 Und obwohl er mit die-

2 Wirkungsorientierte Verwaltung, Rechtsgrundlagen, Berichte und Materialien – Öffentlicher 
Dienst (oeffentlicherdienst.gv.at) (Stand 14.05.2023).

3 Haft, Elektronische Datenverarbeitung im Recht, De Gruyter (1970) 73.
4 Ebd.
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ser Einschätzung nicht Recht behalten sollte, sind doch einige wesentliche Schritte 
im Bereich der „automatisierungsfreundlichen“ Gesetzgebung, zumindest im Bereich 
der Gesetzgebungsverfahren, erfolgt. So fi nden sich verschiedene Digitalisierungsan-
knüpfungspunkte in der Rechtsetzung, wie bspw. das „E-Recht“.5 Dieses elektronische 
System unterstützt das Gesetzgebungsverfahren vom Entwurf bis zur Kundmachung 
durch ein digital abgebildetes Verfahren; oder auch die authentische elektronische 
Kundmachung des Bundesgesetzblattes für die Republik Österreich im Rahmen des 
Rechtsinformationssystems des Bundes (RIS).6

Die Formalisierung des Rechts selbst stößt an Grenzen, und selbst das stärker struk-
turierte Verwaltungsrecht kann nur im Ausnahmefall im “Nachhinein” vollständig 
automatisiert werden. Daher stellt sich inzwischen weltweit die Frage, inwieweit nicht 
bereits beim ersten Entwurf des Gesetzes die Digitalisierungs- und Automatisierungs-
tauglichkeit der Normen mitgedacht werden kann. Der Fokus der Überlegungen zu 
automatisierungstauglichem Verwaltungsrecht liegt auf der Finanz- und Leistungs-
verwaltung, mit dem besonderen Schwerpunkt von Verwaltungshandlungen mit hoher 
Frequenz und dem Ziel, die Routinearbeit zu standardisieren, zu automatisieren und 
Ressourcen für komplexere Fälle zu schaff en. Im Fall von Transferleistungen, insbe-
sondere im Sozialbereich, kann durch antragslose Verfahren eine inklusive Wirkung 
erreicht werden, woraus auch ein rechtspolitisches Gebot abgeleitet werden kann.7

In Österreich kann die Ausgestaltung des Verfahrens beim sogenannten Lockdown-
Umsatzersatz als positives Beispiel genannt werden, da sowohl die Digitalisierung 
als auch der Einsatz von Automatisierung berücksichtigt wurden.8 Mit dem Lock-

5 Sche beck, Schwerpunkt «Elektronische Rechtsetzung», Jusletter IT 25, 2016; Weichsel, Der elek-
tronische Rechtserzeugungsprozess (e-Recht), Jusletter IT 21, 2002, 193 ff.

6 Weichsel, Rechtsinformationssystem (RIS) – ein Rück- und Ausblick, Jusletter IT 11, 2014, 3 ff. 
7 Eine Studie zu Sozialleistungen in Deutschland berechnete, dass z.T. lediglich Ausschöpfungs-

quoten i.H.v. 35% der eigentlich Anspruchsberechtigten vorliegen, Antwort der Bundesregie-
rung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Matthias Seestern-Pauly, Katja Suding, Grigorios 
Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP – Drucksache 19/6856 – Geplante 
Anpassungen im Rahmen des sogenannten Starke-Familien-Gesetzes, Drucksache 19/7403, 
dserver.bundestag.de/btd/19/074/1907403.pdf (Stand 27.01.2022).

8 Verordnung des Bundesministers für Finanzen gemäß § 3b Abs. 3 des ABBAG-Gesetzes betref-
fend Richtlinien über die Gewährung eines Lockdown-Umsatzersatzes II für vom Lockdown in-
direkt erheblich betroffene Unternehmen, BGBl. II Nr. 71/2021.
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down-Umsatzersatz-Verfahren konnten betroff ene Unternehmen unter bestimmten 
Voraussetzungen Anspruch auf Gewährung eines Umsatzersatzes beantragen. Der 
entsprechende Antrag für einen Lockdown-Umsatzersatz wurde über FinanzOnline 
gestellt und anschließend automatisiert entsprechend den Kriterien geprüft. Nur wenn 
einzelne Punkte im Antrag entweder nicht plausibel nachgewiesen werden konnten 
oder zusätzliche Informationen benötigt wurden, erfolgte eine Kontaktaufnahme mit 
der Antragsteller:in. Die Genehmigung oder Ablehnung erfolgte digital, im Fall der 
Genehmigung mit automatisiertem Vollzug durch Überweisung auf das Konto der 
Antragsteller:in. Diese im Idealfall vollautomatisierte Verwaltungshandlung wurde 
nur durch die Mitberücksichtigung der vorhandenen Daten von FinanzOnline beim 
Entwurf der Rechtsvorschrift möglich.

2.2. Internationale und nationale Erfahrungen zu 
automatisierungstauglichen Gesetzen

Die Digitalisierung von Normen kann aus Perspektive der technischen Umsetzung zu 
erheblichem Aufwand führen. Diese Erkenntnis führte in Dänemark zu einem politischen 
Diskurs über die Digitalisierungstauglichkeit des Rechts. Die typischen Hürden, die in 
der Analyse des Projekts diskutiert wurden, umfassen komplexe Rechtsvorschriften mit 
uneinheitlichen Begriff en, dezidiert analoge Verfahrensschritte und Dokumentforma-
te, Ermessensentscheidungen, die nicht zwingend notwendig waren, oder fehlendes 
Wissen über bestehende Informationssysteme, wie Register oder Fachanwendungen, 
die in den Prozess eingebunden werden könnten.9

Die Grundlage für automatisierungstaugliche Gesetze ist in Dänemark eine politische 
Vereinbarung. Die politischen Parteien des dänischen Parlaments vereinbarten auf Basis 
der Erfahrungen und durchgeführten Analysen sieben Prinzipien zur Digitaltauglichkeit 
von Gesetzen: Einfache und verständliche Gesetze, womit auch ganz generell zur allge-
meinen Verständlichkeit des Rechts beigetragen wird; Sicherstellung digitaler Kommu-
nikationsmöglichkeiten; Ermöglichung automatisierter Verfahren und Einhaltung von 

9 Olsen, Digital-ready legislation, Lessons from the Danish experience, 4, joinup.ec.europa.
eu/sites/default/ iles/news/2020-11/Digital-ready%20legislation%20-%20lessons%20
from%20the%20Danish%20experience%20DG%20DIGIT%20webinar%20October%202020.
pdf (Stand 28.01.2022).
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datenschutzrechtlichen Bestimmungen; Sicherstellung der Kohärenz von Konzepten 
und Daten – dies gilt von technischen Konzepten bis hin zur Kohärenz von Rechtsbe-
griff en und den damit verbundenen Daten. Die weiteren Prinzipien beziehen sich auf 
die Sicherheit und den technischen Betrieb.10 Es wurde ein Sekretariat eingerichtet, um 
die Einhaltung der Prinzipien in künftigen Regelungsvorhaben organisatorisch sicher-
zustellen. Die Ministerien sind verpfl ichtet, im Rahmen einer Folgenabschätzung eine 
Analyse der Auswirkungen des Gesetzgebungsvorhabens durchzuführen und diese in den 
Erläuterungen zu bewerten und zu beschreiben.11 Das Sekretariat prüft den Gesetzentwurf 
und erstellt ein Schreiben, welches Empfehlungen für den Gesetzestext enthalten kann.

Deutschland hat sich in der Umsetzung des Digi-Checks für die Beteiligung des Natio-
nalen Normenkontrollrates (NKR) entschieden. Mit § 4 Abs. 3 NKR Gesetz wurde die 
rechtliche Grundlage für automatisierungstaugliche Regelungsvorhaben in Deutsch-
land geschaff en. Damit erhält der NKR die Befugnis, über die Prüfung nach § 1 Abs. 3 
NKR Gesetz12 hinaus zu prüfen, inwieweit die Möglichkeiten der digitalen Ausführung 
neuer Regelungen geprüft wurde (Digitalcheck). Den NKR triff t dabei keine Pfl icht zur 
Prüfung, es handelt sich um eine Kann-Bestimmung, womit es im Ermessen des NKR 
liegt, ob er die Prüfung des Digitalchecks vornimmt oder nicht. Um die Einführung zu 
erleichtern, wurde eine stufenweise Einführung vereinbart. Diese sieht eine freiwillige 
Durchführung des Digitalchecks im Januar 2023 vor. Im Februar und März 2023 prüft 
der NKR die Durchführung des Digitalchecks, veröff entlicht das Ergebnis jedoch noch 
nicht als Teil der Stellungnahme, sondern leitet dies dem federführenden Referat in-
tern zu und bespricht es bilateral. Ab April 2023 wird das Prüfungsergebnis Teil der 
NKR-Stellungnahme und damit öff entlich. Inhaltlich prüft der NKR – sofern er prüft 

10 Agency for Digitisation, Guidance on digital-ready legislation, 7 ff., en.digst.dk/media/20206/
en_guidance-regarding-digital-ready-legislation-2018.pdf (Stand 28.01.2022).

11 Agency for Digitisation, Evaluation of the effort to make legislation digital-ready, joinup.ec.eu-
ropa.eu/sites/default/ iles/news/2021-08/evaluation-of-the-effort-to-make-legislation-digi-
tal-ready-accessible-version.pdf (Stand 28.01.2022).

12 Der NKR prüft insbesondere die Darstellung des Erfüllungsaufwandes neuer Regelungen für 
Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und öffentliche Verwaltung auf ihre Nachvollziehbarkeit 
und Methodengerechtigkeit sowie die Darstellung der sonstigen Kosten der Wirtschaft, insbe-
sondere für die mittelständischen Unternehmen.
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– anhand der ersten Beta-Version des Digitalchecks.13 Diese soll stufenweise evaluiert 
und weiterentwickelt werden. Grundlage der Weiterentwicklung sollen die praktischen 
Erfahrungen der Legist:innen und des NKR mit der Beta-Version oder die Erfahrungen 
durch die Begleitung von konkreten Gesetzgebungsvorhaben bilden.

Beim Digitalcheck selbst hat sich Deutschland inhaltlich zunächst stark an Dänemark 
orientiert. Gerade die Grundsätze wurden beinahe inhaltsgleich übernommen. In den 
einzelnen Fragestellungen gibt es aber zum Teil große Unterschiede. Oftmals sind die 
dänischen Fragestellungen weitreichender und die deutschen Fragestellungen bleiben auf 
einer sehr hohen Flughöhe wie bspw. bei dem Grundsatz der automatisierten Verfahren. 
Hier geben die dänischen Fragestellungen konkrete Anforderungen zum bspw. Ermessen 
vor. Die deutschen Fragestellungen sind bei diesem Grundsatz sehr viel allgemeiner gehal-
ten und fragen danach, ob die rechtlichen Voraussetzungen für automatisierte Verfahren 
geschaff en wurden, ohne darauf einzugehen, welche rechtlichen Voraussetzungen für 
automatisierte Verfahren vorliegen müssten. Der Grundsatz der Wiederverwendung von 
Daten enthält in den deutschen Fragestellungen die Auff orderung an die Legist:innen, 
bestehende Datenerfassungsverfahren, Register und weitere Quellen zu recherchieren, 
und lässt dabei außer Acht, dass es in Deutschland kein System zu Abfragen aller vor-
handener Register gibt. Der dänische Grundsatz, die vorhandene staatliche Infrastruktur 
zu nutzen, wurde in Deutschland nicht übernommen bzw. fl oss zum Teil in den Grund-
satz der Wiederverwendung von Daten und Standards ein. Die dänische Digitale Post ist 
fortgeschrittener im Vergleich zu Deutschland. Dies wird auch in den Fragestellungen 
zum Grundsatz der digitalen Kommunikation refl ektiert: Während in Dänemark ge-
prüft werden soll, ob die notwendige Rechtsgrundlage für eine verpfl ichtende digitale 
Kommunikation besteht, wird in Deutschland die Option für digitale Kommunikation 
geschaff en. Die Prüfung von Betrugs- und Fehleranfälligkeiten durch digitale Kontrollen 
wurde in Deutschland nicht in den Digital-Check übernommen.

Näheres ergibt sich aus der folgenden Tabelle, die den dänischen und den deutschen 
Digital-Check gegenüberstellt. 

13 Entwicklung eines Digitalchecks für Gesetze, OZG-Umsetzung – Onlinezugangsgesetz – Entwick-
lung eines Digitalchecks für Gesetze (Stand 17.05.2023).
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7 Grundsätze Dänemark 5 Grundsätze Deutschland

Automatisierte Fallbearbeitung ermög-
lichen

Automatisierung ermöglichen

Einfache und klare Regeln verwenden Klare Regeln für digitale Ausführung

Kohärenz durch einheitliche Konzepte Wiederverwendung von Daten & Standards

Vorhandene staatliche Infrastrukturen 
nutzen

X

Ermöglichung digitaler Kommunikation Digitale Kommunikation sicherstellen

Sicherer Umgang mit Daten Datenschutz und Informationssicherheit

Betrug und Fehler auf intelligente Weise 
verhindern

X

Fragestellungen Fragestellungen

Automatische Fallbearbeitung ermög-
lichen

 – Ist es möglich, auf der Grundlage der 
bestehenden Praxis Hauptkriterien für 
einen Teil der bestehenden Ermessens-
entscheidungen festzulegen?

 – Wurden die Möglichkeiten für eine For-
mulierung (von Teilen) der Rechtsvor-
schriften geprüft, um Ermessen und Er-
messensentscheidungen zu minimieren? 

 – Besteht die Notwendigkeit, Ermes-
senskriterien für eine Restgruppe 
aufzunehmen oder Regeln für die Er-
messensausübung festzulegen, um die 
Einbeziehung spezifi scher Bedingun-
gen und der spezifi schen Situation zu 
ermöglichen? 

 – Ist sichergestellt, dass die Ausübung 
des Ermessens aus Rücksicht auf die 
Rechtsgüter der Bürgerinnen und Bür-
ger geboten ist? 

 – Sind die Regelungen technologieneu-
tral?

Ermöglicht das Regelungsvorhaben eine 
Automatisierung von Prozessen? 

 – Es wurden die rechtlichen Vorausset-
zungen für automatisierte und/oder 
antragslose Verfahren geschaff en.

 – Es wurden durch eindeutige Kriterien 
und kohärente und logische Systematik 
eindeutige Entscheidungsstrukturen 
formuliert.

 – Rechtsbegriff e wurden, wo möglich, 
harmonisiert.
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Einfache und klare Regeln verwenden: 

 – Wurden die Regeln und Begriff e klar, 
einfach, eindeutig und konsistent for-
muliert?  

 – Gibt es eine klare Unterscheidung zwi-
schen allgemeinen Regeln und Ausnah-
men?   

 – Enthalten die Vorschriften Verfahrens-
vorschriften: Lässt sich der Gesetzestext 
in eine Reihe von Arbeitsaufgaben über-
setzen und ist die Beschreibung der ein-
zelnen Schritte in der Reihenfolge des 
Arbeitsablaufs im Gesetz aufgeführt? 

 – Ist klar, an welche Akteure sich die Vor-
schriften richten? 

 – Ist das Wissen um die Auswirkungen 
der Umsetzung, wie z.B. die Bearbei-
tungszeiten der Fälle, in die Ausarbei-
tung des Gesetzes eingefl ossen?

Enthält das Vorhaben klare Regelungen 
für eine digitale Ausführung? 

 – Bei verfahrenstechnischen Anforde-
rungen kann die Regelung in Aufgaben 
bzw. chronologische Schritte übersetzt 
werden.

 – Es wurden durch eindeutige Kriterien, 
kohärente und logische Systematik ein-
deutige Entscheidungsstrukturen for-
muliert.

 – Rechtsbegriff e wurden, wo möglich, har-
monisiert.

Wiederverwendung von Daten und 
Konzepten

 – Können die von den Behörden bereits 
erhobenen Daten wiederverwendet 
werden oder müssen neue Daten von 
Bürgern oder Unternehmen erhoben 
werden? 

 – Wurde sichergestellt, dass dieselben 
Definitionen von Daten verwendet 
werden, die in öff entlichen Registern 
existieren, wie z.B. die Defi nitionen von 
Einkommen?  

Schaff t die Regelung die Voraussetzungen 
für eine Wiederverwendung von Daten 
und Standards?

 – Es wurden bestehende Datenerfassungs-
verfahren, Register und weitere Quellen 
recherchiert und mögliche rechtliche Vo-
raussetzungen für Austauschverfahren 
geschaff en (Once-Only-Prinzip).

 – Es wurden bestehende relevante Stan-
dards, Richtlinien und Komponenten 
recherchiert sowie die Voraussetzung 
für deren Verwendung geschaff en.

 – Monitoring und Auswertung aktueller 
digitalpolitischer Entwicklungen.
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Nutzung bereits bestehender staatlicher 
Infrastrukturen

Wenn eine bestehende staatliche Infra-
strukturlösung vorhanden ist, ist diese 
wiederzuverwenden.

 – Wird die bestehende gemeinsame In-
frastruktur genutzt, anstatt separate, 
proprietäre Lösungen zu verwenden? 

 – Ist es im Zusammenhang mit der Lö-
sung von Aufgaben erforderlich, sich 
in verschiedene öff entliche IT-Systeme 
einzuloggen? Wenn dies der Fall ist, 
sollten diese IT-Systeme durch ein spe-
zielles Login unterstützt werden (siehe 
dänische Erfahrungen).  

X

Digitale Kommunikation ermöglichen

 – Besteht die notwendige Rechtsgrund-
lage für eine verpfl ichtende digitale 
Kommunikation zwischen Bürgern 
und Unternehmen und dem öff entli-
chen Sektor? 

 – Ist diese Rechtsgrundlage so formuliert, 
dass sie die künftige technologische 
Entwicklung einbezieht, also techno-
logieneutral ist? 

 – Ist klar, was digital kommuniziert wer-
den soll (z.B. Anträge, Entscheidungen 
etc.)?

 – Barrierefreiheit im Internet?

Wurden die Voraussetzungen für eine digi-
tale Kommunikation geschaff en? 

 – Die Formulierung ist technologieoff enen, 
um den Einsatz von unterschiedlichen 
Medien zu ermöglichen.

 – Wo nicht explizit erforderlich: Schrift-
formerfordernisse sowie analoge Nach-
weispfl ichten werden vermieden bzw. 
durch digitale nutzerfreundliche Äqui-
valente ergänzt.

 – Medienbrüche werden vermieden.
 – Auf Anforderungen der Barrierefreiheit 
wurde geachtet.
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Sicherer Umgang mit Daten

 – Ausdrückliche Berücksichtigung der 
Verhältnismäßigkeit bei der Wieder-
verwendung von Daten aus anderen 
Registern für andere Zwecke.

 –  Sieht der Gesetzentwurf die Erhebung 
oder Wiederverwendung von Daten vor, 
auch von Daten anderer Behörden? 

 – Gibt es die erforderliche Rechtsgrund-
lage für die Erhebung oder Weiterver-
wendung von Daten? 

 – Wurde ein sicherer Umgang mit Daten, 
einschließlich des Schutzes personen-
bezogener Daten, berücksichtigt?

Schaff t die Regelung die Voraussetzungen 
für eine Gewährleistung von Datenschutz 
und Informationssicherheit? 

 – Die für die Erfüllung der Vorgaben der 
Informationssicherheit notwendigen fi -
nanziellen und personellen Ressourcen 
wurden beim Erfüllungsaufwand berück-
sichtigt.

 – IT-Expertise sowie die notwendige In-
formationssicherheits-Expertise wurden 
identifi ziert und an der Erarbeitung der 
Regelung beteiligt.

 – Datenschutzrechtliche Anforderungen, 
insbesondere der Datensparsamkeit und 
der Informationssicherheit sowie Heraus-
forderungen im Bereich der IT-Sicherheit 
wurden berücksichtigt.

Intelligente Betrugs- und Fehlerver-
meidung

 – Besteht eine rechtliche Befugnis zur 
Sammlung und Verarbeitung relevan-
ter Informationen aus öff entlichen Re-
gistern usw., um Betrug und Fehler zu 
verhindern? 

 – Werden digitale Lösungen zur Kontrolle 
oder Validierung von Fallinformationen 
in den einschlägigen öff entlichen Re-
gistern vor der Auszahlung von öff ent-
lichen Leistungen eingesetzt?

 – Sind die Rechtsvorschriften so formu-
liert, dass etwaige Prozessanforderun-
gen einen eff ektiven IT-Einsatz im Zu-
sammenhang mit der Kontrolle nicht 
behindern?

X
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Während in Dänemark und Deutschland sowohl auf organisatorischer – durch das 
Sekretariat bzw. den NKR – als auch auf inhaltlicher – durch die Digital-Checks – Ebene 
automatisierungstaugliche Gesetze geschrieben werden sollen, befi nden sich andere 
Staaten diesbezüglich in noch früheren Stadien.

In Norwegen wurde ein Leitfaden entwickelt, der bei der Ausarbeitung von Gesetzen 
herangezogen werden soll.14 Dieser Leitfaden enthält Prinzipien wie den Austausch von 
Daten und die Verwendung technologieoff ener Begriff e. In Norwegen besteht keine 
rechtliche Verpfl ichtung, den Leitfaden zu verwenden. In Österreich wurde ebenfalls 
ein an Legist:innen gerichteter Leitfaden erstellt, welcher nicht verpfl ichtend verwendet 
werden muss. Dieser IKT-Leitfaden enthält Fragestellungen zu möglichen relevanten 
Teilbereichen und soll Legist:innen dabei unterstützen, Handlungsbedarf zu erkennen 
und diesen entsprechend den Vorgaben umzusetzen.15 In Neuseeland wurde erprobt, 
Gesetzestext so zu schreiben, dass der Text in Code übersetzt werden könnte.16Dem Team 
aus Mitarbeiter:innen der Verwaltung und der Legislative wurde die Aufgabe gestellt, 
binnen drei Wochen Chancen und Risiken der Kombination von Programmcode und 
Gesetz anhand zweier Regelungsgegenstände in Bezug auf den Ist- und Sollzustand zu 
eruieren. Daraus ergab sich die Erkenntnis, dass bestimmte bestehende Gesetze durch 
Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams maschinenlesbar erstellt werden können 
und komplexe Materien dadurch – vor allem durch die (technisch) notwendigen Vor-
fragen und mit Hilfe von Visualisierungen – auch an Verständlichkeit und Konsistenz 
gewinnen.17

Im Folgenden werden einige vielversprechende Werkzeuge beschrieben, die unterschied-
liche Ebenen des Gesetzgebungsprozesses adressieren und Elemente eines Systems 
bilden können, das die Erzeugung automatisierungstauglicher Gesetze sicherstellt.

14 Leitfaden für digitalisierungsfreundliche Regelungen, Leitfaden für digitalisierungsfreundliche 
Regelungen | Digdir (Stand 16.05.2023).

15 Leitfaden “IKT-Tauglichkeit”, bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:6be12f88-56d0-49dd-af41-
c23dadda292a/leitfaden_ikt-tauglichkeit_version_2_2018.pdf (Stand 16.05.2023).

16 Siehe etwa Mohun/Roberts, Cracking the code, OECD Working Papers on Public Governance 
No. 42, 2020, doi.org/10.1787/19934351 (Stand 28.01.2022); Better Rules for Government 
Discovery Report 2018, digital.govt.nz/dmsdocument/95-better-rules-for-government-disco-
very-report (Stand 28.01.2022).

17 Better Rules for Government Discovery Report, 2018.
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2.3. Werkzeuge zur Gestaltung von automatisierungs-
tauglichen Gesetzesentwürfen

Neben den politischen Rahmenbedingungen und einem gemeinsamen Bewusstsein der 
Relevanz, wie am Fallbeispiel Dänemark zu beobachten war, sind technische Werkzeuge 
für die Erstellung von digitalisierungs- und automatisierungstauglichen Normen ein 
Bestandteil zur Umsetzung.18 Die im Folgenden beschriebenen Werkzeuge wurden 
bisher in der Rechtsinformatik zur Formalisierung von bereits bestehenden Normen 
eingesetzt. Eine höhere Wirksamkeit kann erzeugt werden, wenn sie bereits im Er-
stellungsprozess von Verwaltungsrechtsnormen in die legistischen Arbeitsprozesse 
Einzug fi nden.

2.3.1. Konzeptmodell, Entscheidungsmodell und Flussmodell

Eine Methode, die im legistischen Arbeitsprozess zur Anwendung kommen kann, ist 
die Darstellung von zu regelnden Materien in Modellen. Dies ermöglicht unterschied-
liche Erkenntnisse in Hinblick auf die Automatisierbarkeit. Das Konzeptmodell dient 
dazu, die dem Gesetzestext zugrundeliegenden Konzepte aufzuzeigen. Diese Konzepte 
werden zueinander in Verbindung gebracht bzw. die Beziehung der einzelnen Konzepte 
zueinander visuell dargestellt. Nach Abschluss der Erstellung des Konzeptmodells 
können die Anspruchsvoraussetzungen grafi sch in einem sogenannten Entscheidungs-
modell dargestellt werden. Bei dem Entscheidungsmodell wird die zeitliche Abfolge der 
Prüfungsschritte noch außen vorgelassen. Diese zeitliche Komponente der logischen 
Abfolge der Prüfschritte wird erst in einem separaten Flussmodell dargestellt. Bei dem 
Flow-Modell verzichtet man auf die umfassende Darstellung der Fragen, die in dem 
Entscheidungsmodell enthalten sind. Stattdessen konzentriert man sich auf die „Haupt-
fragen“ und stellt diese in zeitlichem Zusammenhang zueinander dar.

Der Vorteil dieser Darstellung des Gesetzestextes in Modellen ist die damit einhergehende 
Verständlichkeit und Vollständigkeit der Erfassung der zu regelnden Materie und ihres 
praktischen Vollzugs. Innerhalb von interdisziplinären Teams von Legist:innen über 
Vollzugsexpert:innen bis hin zu Softwareentwickler:innen ermöglicht diese Zusam-

18 Vgl. Breidenbach/Schmid, Gesetzgebung und Digitalisierung – Digitale Instrumente bei der Erar-
beitung von Gesetzesentwürfen, in Breidenbach/Glatz (Hg.), Rechtshandbuch Legal Tech (2021) 
369 ff.
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menarbeit über Fachgrenzen hinweg, Wissen zu teilen und Normen zu entwerfen, die 
sowohl aus der Perspektive des Vollzugs als auch der datenbasierten Automatisierung 
mitgeplant und optimiert werden. 

Die Modelle erlauben darüber hinaus die Ableitung von strukturiertem Gesetzestext 
und im Idealfall auch lesbarem Programmcode. Zudem wird für Legist:innen die Än-
derung bestehender Gesetze, insbesondere die Überschaubarkeit der Konsequenzen, 
erleichtert und die Gestaltung neuer Gesetze optimiert.19 Hiermit eng verknüpft ist 
ein stärkeres Einbeziehen der Perspektiven des Vollzugs und der Normadressaten über 
den Einsatz grafi scher Darstellungen wie Flussdiagramme.20 Hierfür gibt es bspw. in 
Deutschland vom Kompetenzzentrum Prozessmanagement im Bundesverwaltungsamt 
entsprechende Handbücher.21

2.3.2. Natürlichsprachliche Programmiersprachen

Eine der größten Herausforderung der Automatisierbarkeit des Rechts liegt in der Ge-
staltung einer kommunikativen Schnittmenge zwischen Mensch und Maschine, die 
ermöglicht, dass eine Norm sowohl von Jurist:innen gelesen und verstanden werden 
als auch von Maschinen im Sinne eines Computerprogramms kompiliert werden kann. 
Diese gemeinsame Sprache kann die Umsetzung von Gesetzen oder im Besonderen 
von Novellierungen wesentlich beschleunigen, weil der Übersetzungsaufwand von der 
Jurist:in zur Softwareentwickler:in und somit der Aufwand einer Programmierung des 
Verfahrens gegebenenfalls auch entfallen kann. Darüber hinaus gewährleistet eine ge-
meinsame Sprache Einheit zwischen Recht und Technik, wodurch sichergestellt werden 
kann, dass keine Fehlinterpretation durch die Softwareentwickler:in entstehen kann 

19 Nabizai/Fill, Eine Modellierungsmethode zur Visualisierung und Analyse von Gesetzestexten, 
https://eprints.cs.univie.ac.at/5131/1/Nabizai_Fill_IRIS_2017.pdf (Stand 25.01.2022). 

20 Böllhoff/Kühn, Gesetze für den elektronischen Vollzug optimieren - Der E-Government-Prüf-
leitfaden als Beitrag zur besseren Rechtsetzung und zum Bürokratieabbau 53, doi.
org/10.5771/9783845254357_47 (Stand 16.12.2021).

21 Siehe Kompetenzzentrum Prozessmanagement, Konventionenhandbuch für eine einheitliche 
Prozessmodellierung, BVA - Methoden - Kompetenzzentrum Prozessmanagement (CCPM) 
(bund.de) (Stand 16.12.2021). 
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und eine spätere gerichtliche Überprüfung des automatischen Verfahrens möglich 
ist – „Law is Code“.22

Zu dieser für den Laien verständlichen Programmiersprache gibt es verschiedene An-
sätze, die sich an der menschlichen Sprache orientieren, aber die Programmierung 
und Ausführung in Computersystemen berücksichtigen und ermöglichen. Zu diesen 
Anforderungen werden seit Jahrzehnten unterschiedliche Ansätze verfolgt.

Pseudocode unterstützt die Darstellung und Übersetzung für die Softwareentwicklung, 
ist aber nicht als Softwareprogramm durchführbar; er ermöglicht, Anforderungen an 
Software in einer Mischung aus natürlicher Sprache, Programmcode und mathemati-
scher Annotation darzustellen. In der Umsetzung von Verwaltungshandlungen können 
Rechtstext, Entscheidungsmodell und Flussdiagramm als Bausteine dargestellt werden, 
die für eine Softwareumsetzung benötigt werden. Die Softwareentwickler:innen müssen 
bei der Erstellung dieser Bausteine nicht beteiligt sein.23 Der Übersetzungsaufwand 
vom natürlichsprachlichem Rechtstext in maschinenverständlichen Programmcode ist 
erheblich, und Fehler können nicht ausgeschlossen werden.

Eine alternative Darstellungsform, die direkt durch den Rechner ausführbar ist, bilden 
Low- oder No-Code-Ansätze. Diese zielen darauf ab, die Notwendigkeit von Program-
mierkenntnissen zu reduzieren bzw. diese obsolet zu machen. Dazu werden die Möglich-
keiten der eigentlichen Programmiersprachen in Funktionsblöcken zusammengefasst 
und können von den Nutzer:innen dann für ihre Zwecke zu Programmen kombiniert 
werden.24 Die Entwicklungsumgebungen dieser Systeme reichen von pseudocodearti-
gen Formen, in denen die Programmblöcke über Text programmiert werden, bis hin zu 

22 „Law is Code“ in Anspielung auf „Code is Law“ als prägender Ordnungsrahmen von Lawrence 
Lessig: Mit einer wie vorgeschlagen engen Verbindung zwischen Rechtstext und Softwarepro-
gramm kann zumindest für das Verwaltungsrecht das Risiko einer Abweichung des gültigen 
Rechts und seiner Abbildung in der Software verkleinert werden. Vgl. Lessig, Code: And Other 
Laws of Cyberspace (1999) 3.

23 Better Rules for Government Discovery Report, 21.
24 Gottschick/Tiemann, Low Code in ÖFIT-Trendschau, Öffentliche Informationstechnologie in der 

digitalisierten Gesellschaft, Kompetenzzentrum Öffentliche IT, Berlin 2020, https://www.oef-
fentliche-it.de/-/low-code (Stand 28.01.2022).
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rein grafi schen Oberfl ächen, in denen die Blöcke per Drag and Drop zusammengefügt 
werden können.

Die Nutzung von Low Code wird auf bestimmte Anwendungsgebiete abgestimmt und 
die Entwicklungsumgebung speziell für diese erstellt. In den ersten Schritten werden 
Software-Werkzeuge (Low Code Application Platform, LCAP) programmiert und in 
einer Low-Code-Umgebung bereitgestellt (IT-Abteilungen oder IT-Dienstleister). Die 
Erstellung der konkreten Vollzugsanwendung kann durch Jurist:innen ohne detaillierte 
Softwarekompetenzen erfolgen. Ebenfalls denkbar ist die Anbindung der entsprechen-
den Register und Rechtsbegriff -Ontologien. Diese Werkzeugkette kann in der Folge 
auch die Dokumentation der Erstellung der Programme verbessern und wesentlich zur 
Automatisierung von Tests beitragen.25

Die Erstellung komplexerer Regeln ist mit dem Low-/No-Code-Ansatz in speziellen 
Workfl ow-Management-Systemen möglich, in denen Geschäfts- bzw. Rechtsprozesse 
mit verschiedenen Standards defi niert und ausgeführt werden können.

Wie dieser Ansatz in der Praxis aussehen kann, wurde am Beispiel des Geschäftsver-
teilungsplans des Amtsgerichts Vogels 2012 realisiert:26

a) die Sachen des Familiengerichts, und zwar die neu eingehenden Verfahren der Ab-
teilung 8 gemäß dem Turnus für Familiensachen sowie dem bisherigen Bestand der 
Abteilung 8 einschließlich der in diesen Sachen anfallenden Rechtshilfeersuchen 
(1. Abteilung des Familiengerichts = Abteilung 8),

b) die bis zum 31.08.2009 eingegangenen Sachen des Registers für Angelegenheiten des 
Vormundschaftsgerichts einschließlich der Adoptionssachen mit den Anfangsbuch-
staben A bis G einschließlich der in diesen Sachen anfallenden Rechtshilfeersuchen.

Die abstrakt festgelegten Regeln bilden die Grundlage für das Verfahren der Zuständig-
keit der Richter:innen. Diese interne Geschäftsverteilungslogik wurde so strukturiert 

25 Gottschick/Tiemann, Low Code, 2020.
26 Oracle, Automation von Regelwerken im digitalen Zeitalter, Am Beispiel der gerichtlichen Ge-

schäftseinteilung, 2012, 2. 
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und textlich vereinfacht, dass sie für Jurist:innen noch lesbar ist, aber auch durch die 
Maschine zur Berechnung genutzt werden kann:

Abbildung 1: Oracle, Automation von Regelwerken im digitalen Zeitalter, am Beispiel der 

gerichtlichen Geschäftseinteilung.

Die Zuordnung von neuen Fällen konnte über eine in Low-Code entwickelte Geschäfts-
verteilung nun teil- und vollautomatisiert erfolgen. Vergleichbare Werkzeuge zu dem 
hier gezeigten Beispiel von Oracle befi nden sich weltweit in Organisationen im Einsatz, 
um Entscheidungsstrukturen abzubilden und eine automatisierte Rechtsanwendung 
zu ermöglichen.27

2.3.3. Ontologien zur Standarisierung von Rechtsbegriffen

Bereits in den 1970ern wurde über die Potenziale der Computer für die Gesetzgebung 
geschrieben: „Es wäre ohne große Schwierigkeit möglich, auch die Terminologie bestehen-
der Gesetze auf Einheitlichkeit hin zu überprüfen, wenn diese Gesetze im Speicher einer 
Datenverarbeitungsanlage vorhanden wären.”28 Die Automatisierung von Normen hat zum 
Teil ähnliche Anforderungen, wie sie durch eine der methodologischen Hauptströmun-
gen – die Begriff sjurisprudenz – gefordert wurden. Dieser im Kern von Jhering geprägte 
Begriff  beschreibt eigentlich eine Kritik am juristischen Formalismus, wie er von Savigny 
etabliert wurde und unterstellt, dass das Recht nur als der Logik verpfl ichtetes System 

27 Waltl/Vogl, Explainable Arti icial Intelligence, 2.
28 Haft, Elektronische Datenverarbeitung im Recht, 71.
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verstanden werde, welches seine Prinzipien unabhängig von sozialen Begebenheiten 
entwickle.29 Abgesehen von dem im Großen und Ganzen kritisch zu betrachtenden 
Unterfangen hat die Begriff sjurisprudenz auch erhebliche Verdienste verzeichnet wie 
bspw. die Klärung, wie Rechtsbegriff e sich zueinander verhalten, die Bildung abstrakter 
Begriff e, der Rationalisierung des Rechts durch Normreduktion und die daraus folgende 
Ausarbeitung allgemeiner Teile in Gesetzen, damit die Wiederholung an anderer Stelle 
gemieden werden kann.30 Die Digitalisierung und Erstellung von Softwareprogrammen 
macht es erforderlich, Gesetze unter diesen Blickpunkten zu analysieren.

In der Informatik werden formale Repräsentationsräume als Ontologien bezeichnet. 
Für den Zweck der Rechtsautomation können diese als abgeschlossene Begriff sräume 
verstanden werden, in denen die verschiedenen Begriff e eindeutig hinterlegt, zuein-
ander in Beziehung gesetzt und mit notwendigen Informationen verknüpft werden. 
Die Möglichkeit der relativen Hinterlegung lässt dabei theoretisch auch Ansätze der 
Parametrisierung von Begriff en bzw. ihre Zerlegung in eindeutige „elementare” Bau-
steine, wie sie im Gutachten des deutschen Normenkontrollrates31 vorgeschlagen wird, 
zu. Die Parametrisierung beschreibt dabei ein Konzept, welches einen Begriff  über 
verstellbare Parameter defi niert, die für die konkrete Verwendung eine Präzisierung 
zulassen. So kann der Begriff  „Kind“ den Parameter „Alter” haben, der ein bestimmten 
Zeitraum umfassen kann, ohne dass die anderen Beziehungen des Begriff s verändert 
werden würden. Der Vorschlag der Modularisierung ermöglicht hingegen, neue Be-
griff e aus abschließend defi nierten Teilen zusammenzusetzen und diese im Gesetz zu 
verwenden. Hierbei könnten sowohl Bausteine als auch fi nale Begriff e für eine künftige 
Verwendung in der Ontologie hinterlegt werden.

Ziel sollte sein, eine Ontologie aufzubauen, die gängige Konzepte, häufi g genutzte 
Begriff e und ihre Beziehung zu anderen Konzepten beschreibt und dabei die notwen-
dige Flexibilität für die Gesetzgebung mit den Anforderungen der Automatisierung 
vereint. Eine Materiengesetze übergreifende Standardisierung über Ontologien bildet 

29 Meder, Rechtsmaschinen, 24.
30 Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff (2011) 111.
31 Achtert, Digitale Verwaltung braucht digitaltaugliches Recht, 92 ff., normenkontrollrat.bund.de/

resource/blob/72494/1936830/0e5d14991bb85191a443f069a264e9eb/210625-nkr-gut-
achten-2020-einkommen-data.pdf (Stand 28.01.2022).
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die Grundlage für standardisierte technische Schnittstellen bei Registern und Fach-
anwendungen wie FinanzOnline. Die Formalisierung bspw. des Einkommensbegriff s 
über eine Parametrisierung kann Grundlage für die Implementierung einer technischen 
Schnittstelle in der Fachanwendung sein. Diese rechtlich-technische Standardisierung 
kann wesentlich zur Etablierung von teilautomatisierten bis hin zu antragslosen Ver-
waltungsverfahren im Sozial- und Gesundheitsbereich beitragen. In einer möglichen 
Entwicklung von Ontologien können häufi g genutzte Rechtsbegriff e schrittweise und 
nach aktuellem Bedarf erarbeitet und abgebildet werden; eine lückenlose Formalisierung 
von allen Rechtsbegriff en eines Verfahrens ist aufgrund der damit verlorengehenden 
Flexibilität nicht immer zweckmäßig und zielführend.

2.4.  Rahmenbedingungen für automatisierungstaugliche 
Gesetze

Technische Möglichkeiten und Werkzeuge benötigen zur Entfaltung ihrer Wirkung 
politische und organisatorische Rahmenbedingungen. Abschließend werden vier zen-
trale Maßnahmen am Beispiel von Dänemark dargestellt.

2.4.1. Standardisierung und politischer Konsens

Dänemark kündigte bereits im Jahr 2011 als Teil der Digitalisierungsstrategie eine 
Gesetzgebung nach dem Prinzip „digital by default” an. Im Jahr 2011 beauftragte die 
Regierung eine Arbeitsgruppe mit der Analyse, inwieweit der bestehende Gesetzgebungs-
prozess die Digitalisierung berücksichtigt. Mitglieder der Arbeitsgruppe kamen aus 
dem Justizministerium, Innenministerium, Steueramt, Gewerbeamt, Arbeitsamt, den 
Kommunen und der Digitalisierungsagentur. Drei Jahre später wurden von der Arbeits-
gruppe die „Prinzipien für digitalisierungsfreundliche Gesetzgebung“ präsentiert. Im 
Jahr 2018 schließlich vereinbarten die politischen Parteien des dänischen Parlaments 
einvernehmlich, dass neue Gesetze digital-by-default sein müssen.32 Diese Schritte 
zeigen, dass es neben den Standards für digitalisierungstaugliche Gesetze auch einen 
politischen Konsens darüber benötigt, das notwendige Bewusstsein und auch Verbind-
lichkeit der Standards zu erzeugen.

32 Vgl. Agreement on digital-ready legislation, https://en.digst.dk/media/20205/en_political-ag-
reement-regarding-digital-ready-legislation.pdf (Stand 27.01.2022).
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2.4.2. Interdisziplinäre Gesetzgebungsteams

Ein wichtiger Aspekt, der die bestehende Kluft zwischen juristischem Fachwissen auf 
der einen Seite des Gesetzgebungsprozesses, computergestütztem Fachwissen und 
Vollzugsexpert:innen auf der anderen Seite des Gesetzgebungsprozesses überbrücken 
kann, betriff t die Art und Weise, wie die Teams zusammengestellt sind, die für die 
Erstellung von Gesetzentwürfen verantwortlich sind. Eine Zusammenarbeit zwischen 
Legist:innen und Softwareentwickler:innen während des Entwurfsprozesses stellt si-
cher, dass die Verfahrensschritte von Beginn an auch digital entworfen werden und 
bestehende IT-Anwendungen und vorhandene Daten mitgedacht werden können.33 Für 
die visuelle Verständigung zwischen Jurist:innen und Softwareentwickler:innen können 
Baumdiagramme dienen und die Kommunikation bei der Erzeugung von rechtlichen 
Regeln und Prozessen unterstützen. Flussdiagrame auf der anderen Seite ermöglichen 
eine Modellierung und Diskussion des Vollzugsprozesses.34 Interdisziplinäre Teams er-
öff nen so einen breiten Blick auf die Rechtsetzung, der die traditionellen legalistischen 
Aspekte um wichtige Informationen der praktischen Umsetzung ergänzt, ohne diese 
zu verdrängen. Gleichzeitig kann der Fokus stärker auf die digitale Vollzugstauglich-
keit gelenkt werden.

2.4.3. Organisationseinheit zur Beratung und Prüfung

Neben dem Au  au einer hohen Digitalisierungsexpertise in den jeweiligen Materien-
bereichen hat sich eine zentrale Stelle zur Unterstützung und Beratung in der Erstellung 
von digitalisierungs- und automatisierungstauglichen Gesetzen und Normen in Däne-
mark als hilfreich erwiesen.35 Im konkreten Fall von Dänemark kann das Beratungsan-
gebot in Anspruch genommen werden, die Konsultation ist aber nicht verpfl ichtend.

33 Guckelberger, Modernisierung der Gesetzgebung aufgrund der Digitalisierung, DÖV 2020, 806; 
Waddington, Machine consumable Legislation: A legislative drafter’s perspective – human v ar-
ti icial intelligence, The Loophole 2019, 30; Better Rules for Government Discovery Report 4.

34 Mohabbat Kar/Thapa/Hunt/Parycek, Recht Digital 10.
35 Secretariat for digital-ready legislation wurde vom dänischen Parlament eingerichtet und ist 

zur Beratung, aber zur Prüfung relevanter Gesetze auf Digitalsierungsfreundlichkeit zuständig. 
https://en.digst.dk/policy-and-strategy/digital-ready-legislation/secretariat-for-digital-ready-
legislation/ (Stand 28.01.2022).
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3. AUSBLICK

3.1. Digitaltauglichkeit als Rechtsprinzip

Eine moderne Verwaltung, die den Anforderungen der digitalen Welt gerecht wird, 
erfordert ein entsprechendes Rechtssystem, das die Nutzung digitaler Technologien 
unterstützt und ermöglicht. Ein zentraler Aspekt hierbei ist die effi  ziente und sichere 
Datenabfrage. Ein digitaltaugliches Rechtssystem sollte daher die technischen Voraus-
setzungen und Standards defi nieren, die notwendig sind, um Daten auf sichere und 
effi  ziente Weise abrufen und verarbeiten zu können.

Das Once-Only-Prinzip ist ein weiteres wichtiges Element einer digitaltauglichen Ver-
waltung. Dieses Prinzip besagt, dass Bürger:innen bei der Interaktion mit der Verwaltung 
ihre Daten nur einmalig bereitstellen müssen. Danach sollten diese Daten automatisch 
in allen relevanten Verwaltungsprozessen verwendet werden können. Dies reduziert 
den bürokratischen Aufwand und erhöht die Effi  zienz der Verwaltung.

Um sicherzustellen, dass das Rechtssystem selbst digitaltauglich ist, könnte die Digi-
taltauglichkeit als eigenständiges Rechtsprinzip anerkannt und in die Methodenlehre 
der Juristik aufgenommen werden.36 Dies würde sicherstellen, dass alle rechtlichen 
Vorschriften und Verfahrensregeln den Anforderungen der digitalen Welt gerecht wer-
den. Eine solche Anerkennung würde auch sicherstellen, dass alle neuen Gesetze und 
Verordnungen im Einklang mit den Anforderungen an eine moderne, digitale Ver-
waltung stehen.

Die Anerkennung der Digitaltauglichkeit als Rechtsprinzip würde die Grundlage für 
eine eff ektive und zeitgemäße Verwaltung schaff en. Durch die Einführung von digitalen 
Prozessen könnten Arbeitsabläufe vereinfacht und beschleunigt werden, was letztlich 
zu einer Verringerung des bürokratischen Aufwands führen würde. Die Digitalisierung 
der Verwaltung würde auch zu einer transparenteren und benutzerfreundlicheren 
Verwaltung führen, die besser auf die Bedürfnisse der Bürger:innen abgestimmt ist.

36 Broemel, Wie verändert sich das Recht durch Digitalisierung? Virtuelle Tagung Universität Ham-
burg, 07.04.2022.



Peter Parycek/Anna-Sophie Novak/Verena Schmid

326

Insgesamt würde die Anerkennung der Digitaltauglichkeit als eigenständiges Rechts-
prinzip einen bedeutenden Schritt in die Richtung einer modernen effi  zienten und 
bürgernahen Verwaltung darstellen. Sie würde sicherstellen, dass die digitale Trans-
formation der Verwaltung erfolgreich umgesetzt wird und den Anforderungen der 
Gesellschaft gerecht wird.

3.2. Digi-Check als Tool zur Prüfung der Automatisierung-
stauglichkeit

Der „Digi-Check“ ist ein Instrument, das im Rahmen des Diskurses zur Erstellung 
digitaltauglicher Gesetze entwickelt wurde. Er soll als Werkzeug zur Bewertung der 
digitalen Umsetzbarkeit von Gesetzen dienen und im Rahmen der wirkungsorientierten 
Folgenabschätzung genutzt werden. Die wirkungsorientierte Folgenabschätzung ist ein 
wichtiges Instrument der Rechtsetzung, um die Folgen von Gesetzen und Verordnungen 
auf unterschiedliche Bereiche, wie zum Beispiel die Wirtschaft oder die Umwelt, zu 
analysieren und abzuschätzen.

Der „Digi-Check“ besteht aus verschiedenen Prü  riterien, die sich an den Anforderun-
gen an automatisierungstaugliche Gesetze orientieren. Hierzu zählen unter anderem 
die Klarheit und Präzision von Begriff en, die Einhaltung von Daten- und IT-Sicher-
heitsanforderungen sowie die Berücksichtigung von Schnittstellen und Standards. Die 
Bewertung erfolgt anhand von qualitativen und quantitativen Kriterien und soll dazu 
beitragen, die Eignung von Gesetzen für eine automatisierte Umsetzung zu verbessern.

Die Entwicklung von automatisierungstauglichen Gesetzen und des „Digi-Checks“ ist 
von großer Bedeutung für eine moderne und effi  ziente Verwaltung. Durch die Digi-
talisierung von Verwaltungsvorgängen können Prozesse vereinfacht und beschleunigt 
werden, was letztlich auch den bürokratischen Aufwand verringert und zu einer höheren 
Zufriedenheit der Bürger:innen führt. Zudem ermöglicht die Digitalisierung eine bessere 
Transparenz und Zugänglichkeit von Verwaltungsinformationen für die Bürger:innen. 
Durch die Entwicklung von digitaltauglichen Gesetzen und des „Digi-Checks“ wird 
somit ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung einer zeitgemäßen und bürgerfreundlichen 
Verwaltung geleistet.
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3.3. Anforderungen an Legist:innen

Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren immense Auswirkungen auf alle Aspekte 
der Gesellschaft gehabt, einschließlich der öff entlichen Verwaltung und der Rechtset-
zung. Die Umstellung auf digitale Verwaltungsverfahren hat viele Vorteile gebracht, 
wie die Verbesserung der Effi  zienz und die Reduzierung der Kosten. Gleichzeitig haben 
sich jedoch auch neue Herausforderungen ergeben, die eine angemessene rechtliche 
Rahmenbedingungen und die notwendigen politischen und Verwaltungsprozesse er-
fordern, um diese Herausforderungen zu bewältigen.

Um eine digitale öff entliche Verwaltung zu ermöglichen, müssen Legist:innen ihre 
Fähigkeiten und Kompetenzen anpassen und erweitern, um den spezifi schen Bedürf-
nissen und Anforderungen der digitalen Welt gerecht zu werden. Das erfordert ein 
umfassendes Verständnis von digitalen Technologien und deren Anwendungen in der 
öff entlichen Verwaltung sowie von Datenmanagement und Datenschutz. Es gibt eine 
wachsende Erkenntnis, dass das Grundverständnis und die Ausbildung von Legist:innen 
im Bereich der Digitalisierung stärker gefördert werden müssen. Ein erster Schritt ist, 
dass Legist:innen während ihres Rechtswissenschaftsstudiums stärker auf die Aus-
wirkungen und Herausforderungen der Digitalisierung vorbereitet werden sollten. Die 
Fähigkeit, trans- und interdisziplinär zu arbeiten, sollte ebenfalls gefördert werden, da 
dies Legist:innen ermöglicht, sich mit anderen Fachgebieten wie der Informatik und 
den Kulturwissenschaften auszutauschen und von ihnen zu lernen.

Genauso wichtig ist es jedoch, dass auch die Kulturwissenschaften und die Informatik 
Nachwuchsexpert:innen entsprechend ausbilden, um Legist:innen bei der digitali-
sierungsfreundlichen Gesetzgebung zu unterstützen. Hier sollten die Nachwuchsex-
pert:innen sowohl ein tiefes Verständnis für die rechtlichen Anforderungen als auch 
für die technischen Aspekte der Digitalisierung haben. Darüber hinaus ist es wichtig, 
dass sich alle Akteur:innen, die an der digitalisierungsfreundlichen Rechtsetzung und 
Verwaltung beteiligt sind, ihrer Verantwortung bewusst sind, um sicherzustellen, dass 
die Entwicklung und Implementierung von digitalen Verwaltungsverfahren ethisch und 
rechtlich vertretbar sind. Die Off enheit des politischen Prozesses und die Einbeziehung 
von Interessengruppen aus der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft sind ebenfalls von 
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entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse und Anliegen aller 
Betroff enen angemessen berücksichtigt werden.

Insgesamt müssen sich Legist:innen und andere Akteur:innen auf die neuen Heraus-
forderungen der Digitalisierung einstellen und die notwendigen Schritte unternehmen, 
um sicherzustellen, dass die digitale öff entliche Verwaltung und Rechtsetzung auf eine 
verantwortungsvolle und eff ektive Weise umgesetzt werden. Dies erfordert eine engere 
Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen und eine kontinuierliche Weiterbildung, 
um sicherzustellen, dass die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem neu-
esten Stand gehalten werden und auf die sich schnell verändernden Bedürfnisse der 
digitalen Welt reagiert werden kann. Nur so kann eine digitale öff entliche Verwaltung 
geschaff en werden, die eff ektiv, transparent und zugänglich ist und den Bedürfnissen 
und Interessen aller Bürger:innen gerecht wird.


